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Technische Mitteilungen; Nachtrag 101

Nachstehend sehen Sie den neuesten Nachtrag des Sammelbandes “Technische Mitteilungen“ mit
der Übersicht über die betroffenen TM. Bitte überarbeiten Sie den Inhalt gemäss nachstehender Liste:

Hinzufügen Entfernen
Inhalt Nummer Seiten Ausgabe Nummer Seiten Ausgabe

Verzeichnis der gültigen Techni- 00.040-00 1-4 15.07.2015 00.040-00 1-4 06.02.2015
schen Mitteilungen
Richtlinie über Eigenbauluftfahr
zeuge

—

—----—- 02.001-SO 1-5 21.05.2014
Durch Anhänge zu VLL, SR
748,215.1 ersetzt‘
Luftfahrzeuge der Sonderkatego
ne, Unterkategorie Historisch
-———----——-———-—————-- 02.030-20 1-7 21 .05.2014
Durch Anhänge zu VII, SR
748.215.1 ersetzt‘

Luftfahrzeuge der Sonderkatego
nie, Unterkategode EcoIight

02030-30 1-6 21 .05.2014
Durch Anhänge zu VLL, SR
748.215,1 ersetzt‘

Flugzeuge der Sonderkategonie,
Unterkategode „Limitiert“ („Li
mited‘) 02.030-40 1-7 21.05.2014

Durch Anhänge zu VLL, SR
748,215.1 ersetzt1

1 Das Gesetzmassigkeitsprinzip sagt aus, dass alle rechtsetzenden Normen in einem formell-rechtlichen Erlass abzubilden sind, Die Inhalte der

TM. mit welchen die Zulassungsanfordewngen der Lufttah,zeuge der Sonderkategoden festgelegt werden, müssen dieser Anforderung entspre

chen Aus diesem Grund werden die Zulassungskriterien für Luftfahaeuge der Sonderkategorlen neu in der Verordnung vom 16. september1995

über die Luftwchtigkeit von Luftfahaeugen (VII: SA 748.215.1), respektive in deren Anhngen erlassen. Die Anhange sind auf der Intemetseite

des 8AZL publiziert. In den Anhangen zur Verordnung (VLL) wird lediglich auf die Intemetsefte des BAlL verwiesen

Bundesamt für Zivilluftfahrt
Mühlestrasse 2. 3063 Ittigen
Postadresse: CH-3003 Bern
Tel. +41 31 3258039140, Fax +41 31 3258032
www. aviation.adm in ‚eh



Referenz/Aktenzeichen: 043.4

Bitte tragen Sie den Nachtrag im Verzeichnis (TM-M 00.000-00) ein.
Sollten Sie bezüglich des Nachtrags Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich (per E-Mail oder
Brief) an uns.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

‘1 K
Christian Hegner, Vizedirektor Thomas Frei
Leiter Abteilung Sicherheit Flugtechnik Sektion Standardisierung, Sanktionswesen und Re

gister
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